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zu 1 Geltungsbereich  

   

zu (1) Diese Hinweise zum Bundesmusterwortlaut der Technischen Anschlussbedingun-
gen 2019 gelten für das gesamte Netzgebiet der Überlandwerk Rhön GmbH (nach-
folgend Netzbetreiber genannt). 
 

 

zu (5) Die Technischen Anschlussbedingungen 2019 und diese Hinweise gelten ab 
01.02.2020. Mit dem gleichen Tag sind die bisher geltenden Technischen An-
schlussbedingungen 2007 einschließlich der Erläuterungen nicht mehr gültig.  
 

 

zu 4 Allgemeine Grundsätze  

   

zu 4.1 Anmeldung von Kundenanlagen und Geräten  

   

zu (1) 
 

Die “Anmeldung zum Netzanschluss“ sowie die zur zusätzlichen Datenerfassung 
notwendigen Datenblätter stehen als Vordrucke im Internet zum Download zur Ver-
fügung oder können direkt beim Netzbetreiber angefordert werden 

 

   

(8) Der Planer/Errichter/Anschlussnehmer/-nutzer hat ein Projektschaltbild des Haupt-
stromversorgungssystems mit der Angabe der Leitungsquerschnitte und Siche-
rungsbemessungsströme beizufügen. 
 

 

zu 4.2 Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung und Außerbetriebnahme  

   

zu 4.2.1 Allgemeines  

   

zu (2) als auch bei Änderungen oder Erweiterungen von Bestandsanlagen.  

   

 Die Inbetriebnahme ist vom Errichter (beim Netzbetreiber eingetragenen Installati-

onsunternehmen) mit dem im Internet zum Download zur Verfügung gestellten Vor-

druck rechtzeitig vorher anzumelden. 

Für Installationsunternehmen, die bei einem anderen Netzbetreiber in das 
Installateurverzeichnis eingetragen sind, ist eine Gasteintragung erforder-
lich. Hierzu ist ein Nachweis  der Eintragung (Ausweiskopie bzw. Bestäti-
gung) notwendig. 
 

 

zu (4) Die Vorgaben der Überlandwerk Rhön GmbH sind im Abschnit 7.3 beschrieben  

   

zu 4.2.2 Inbetriebnahme  

   

 Die Inbetriebnahme ist durch ein eingetragenes Installationsunternehmen 
mindestens 2 Wochen vor der Inbetriebsetzung der Kundenanlage mit einer 
vollständig ausgefüllten Fertigstellungsmeldung beim Netzbetreiber anzu-
melden. 
 
Die Prüfung der technischen Mindestanforderungen bei der Inbetriebnahme 
hat gemäß „Checkliste bei der Inbetriebnahme der ungezählten Kundenan-
lage“ (Anhang H1) zu erfolgen. 
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zu 4.2.3 Inbetriebsetzung  

   

zu (1) Zur Vermeidung vor unbefugter Inbetriebsetzung einer Kundenanlage bringt 
der Netzbetreiber einen Hinweis an der jeweiligen Trennvorrichtung an. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der technischen Mindestanforderungen bei der 
Inbetriebsetzung hat gemäß „Checkliste Mindestanforderungen für die Prü-
fung bei der Montage der Messeinrichtungen“ (Anhang H2) zu erfolgen.  
 
Die Anwesenheit des Errichters bei der Inbetriebsetzung von Erzeugungs-
anlagen oder unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen ist zwingend erfor-
derlich.  
 

 

zu 4.3 Plombenverschlüsse  

   

zu (3) Im gesamten Netzgebiet der Überlandwerk Rhön GmbH besteht keine all-
gemeine Zustimmung für das Öffnen und Entfernen von Plombenverschlüs-
sen. 
 
Vor dem Öffnen oder Entfernen von Plombenverschlüssen ist grundsätzlich 
eine Genehmigung (ausgenommen bei Gefahr vorhanden) einzuholen. 
 
Eine Wiederplombierung von entfernten oder fehlenden Plombenverschlüs-
sen beantragt der Errichter (beim Netzbetreiber eingetragenes Installations-
unternehmen) beim Netzbetreiber. 
 
Der entsprechende Vordruck steht im Internet zum Download zur Verfügung 
oder kann direkt beim Netzbetreiber angefordert werden. 
 
Der Anschlussnehmer teilt dem Netzbetreiber fehlende oder beschädigte 
Plombenverschlüsse mit. 
 
Die Wiederplombierung erfolgt durch Mitarbeiter des Netzbetreibers oder 
durch einen zugelassenen, verantwortlichen Messstellenbetreiber. 
 

 

(5) Die verwendete Plombe muss so gekennzeichnet sein, dass der Plombie-
rende eindeutig identifizierbar ist (z. B. Name des Netzbetreibers bzw. 
Messstellenbetreibers und individuelle Nummer). 
 

 

Zu 5 Netzanschluss (Hausanschluss)  

   

zu 5.4.2 Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden  

   

(3) Die Haupterdungsschiene ist in räumlicher Nähe zum Hausanschlusskasten anzu-
ordnen und mit dem Fundamenterder/Ringerder (erstellt nach DIN 18014) zu ver-
binden. Ein Hausanschlussraum muss gemäß DIN 18012 mindestens 2,0 m lang 
und 2,10 m hoch sein und an mindestens einer Gebäudeaußenwand liegen. Bei 
Belegung des Hausanschlussraumes mit Anschluss- und Betriebseinrichtungen auf 
nur einer Wand beträgt die Breite mindestens 1,50 m; bei Belegung gegenüberlie-
gender Wände mindestens 1,80 m. In jedem Fall ist der frei zu haltende Arbeits- 
und Bedienbereich einzuhalten, siehe Kapitel 5.7 und 7.1. 
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zu 5.4.3 Netzanschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden  

   

(3) Die Hausanschlusssäule ist komplett mit Einbauten gemäß Anhang I1 bzw. Anhang 
I2 mit Granulat als Sockelfüller aufzubauen.  
 
Die Hausanschlusssäule geht auch bei Lieferung und Montage durch den Netzbe-
treiber in das Eigentum des Anschlussnehmers über. Der Anschlussnehmer trägt 
Sorge für die ordnungsgemäße Instandhaltung. 

 

   

(4) Die Zähleranschlusssäule wird vom Anschlussnehmer oder dessen beauftragten In-
stallations Unternehmen geliefert und aufgestellt. Für die Schließung ist eine Dop-
pelschließung mit zwei albzylindern (Schließzylinder des Netzbetreibers und 
Schließzylinder des Anschlussnehmers) erforderlich. Zur Vermeidung von Kon-
denswasser ist vor der Inbetriebsetzung vom eingetragenen Installationsunterneh-
men der Sockel mit Granulat mindestens bis zur Erdgleiche zu befüllen. Der An-
schlussnehmer trägt Sorge für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Zugäng-
lichkeit. 

 

   

zu 5.5. Netzanschluss über Erdkabel  

   

zu (2) Neben der Einzelhauseinführung kann auch eine Mehrspartenhauseinführung ein-
gesetzt werden. 

 

   

zu 5.6 Netzanschluss über Freileitungen  

   

(4) Erfolgt eine Nutzungsänderung (z. B. Ausbau des Dachgeschosses) ist sicherzu-
stellen, dass die in 5.7 gestellten Anforderungen eingehalten werden. 

 

   

zu 6 Hauptstromversorgungssystem  

   

zu (3) Tabelle 1: Anlagen ohne elektrische Warmwasserbereitung  

   

 Anzahl der Wohnungen 
 

Zulässige Belastbarkeit des Kabels 
bzw. der Leitung (A) 

  1  -     5   63 

  6  -   10   80 

11  -   17 100 

18  -   37 125 

39  - 100 200 
 

 

   

 Tabelle 2: Anlagen mit elektrischer Warmwasserbereitung  

   

 Anzahl der Wohnungen 
 

Zulässige Belastbarkeit des Kabels 
bzw. der Leitung (A) 

  1   63 

  2   80 

  3 100 

  4  -    6 125 

  7  -  11 160 

12  -  22 200 
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(6) Die Verlängerung vorhandener Hauptleitungen erfolgt nicht über Hauptleitungsab-
zweigkästen, sondern grundsätzlich über Verbindungsmuffen. 

 

   

(7) Die Hauptleitungen sind grundsätzlich als 5-adrige Leitungen oder Kabel in der 
Ausführung „ -J“ zu verlegen 

 

   

(8) Bei Verwendung von Einaderleitungen bzw. –kabeln sind die Anforderungen an die 
elektromagnetische Verträglichkeit einzuhalten. Die Einführung in den Hausan-
schlusskasten erfolgt in Abstimmung mit dem Netzbetreiber. 
 

 

(9) In  Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die Hauptleitungsabzweige bis zu 
den Messeinrichtungen und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als Dreh-
stromleitungen ausgeführt und so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast 
Überstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A 
zugeordnet werden können. 
 

 

(10) In Abstimmung mit dem Netzbetreiber kann zum Zwecke eines Lastmanagements, 
zur Phasensymetrierung oder für die PAV, E  Überwachung ein Stromwandlersatz in 
das Hauptstromversorgungssystem einer Mehrkundenanlage eingebaut werden. 
Der Einbau ist grundsätzlich in einem Hauptleitungsverteiler oder in Abstimmung 
mit dem Hersteller auch im netzseitigen Anschlussraum eines Zählerschrankes zu-
lässig. Die Spannungsversorgung erfolgt aus dem gemessenen Bereich. 

 

   

zu 7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze  

   

zu 7.2. Zählerplätze mit direkter Messung  

   

zu (1) Beispiele und eine Übersicht zu den Festlegungen rund um den Zählerplatz sind im 
Anhang H4 Beispiele 1-3 zu finden. 
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zu (2) Abbildung: Vereinfachte Darstellung der Belastung- und Bestückungsvarianten von 
Zählerplätzen 

 

 

 

 

   

 Im Netzgebiet der Überlandwerk Rhön GmbH kommen grundsätzlich Zäh-
lerplätze mit 3-Punkt-Befestigung zum Einsatz. Der Einsatz von Integrierten 
Befestigungs- und Kontaktiereinrichtungen (BKE-I) ist nur mit vorheriger Zu-
stimmung des Netz- bzw. Messstellenbetreibers möglich. 
 
Die Kennzeichnung der Zählerplätze ist auf die räumliche Lage (keine Kun-
dennamen verwenden) zu beziehen. 
 

 

zu 7.3. Zählerplätze mit Wandlermessung (halbindirekter Messung)  

   

zu (3) Die Prüf- und Trennklemmen des Messsatzes sind ebenfalls mit dem Netz-
betreiber oder dem Messstellenbetreiber abzustimmen. Die Dimensionie-
rung der Strommessleitungen zwischen Stromwandler und Messeinrichtung 
ist nach Tabelle 1 durchzuführen. 
 

 

 Tabelle 1  
Wandlerausführung 

 (NS-Stromwandler) 

Max. Leitungslänge/Entfernung 
Wandler-Messeinrichtung 

(Leitermaterial  4  mm² Cu) 
=/< 100/5 A; Kl. 0,5s; 2,5 VA 6 m 

=/< 150/5 A; Kl. 0,5s; 2,5 VA 6 m 

=/> 250/5 A; Kl. 0,5s; 2,5 VA 10 m 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Wandlerausführung bzw. erforderlichen Sekundär-Leitungslängen 
sind Berechnungen (Bürdenachweis) und Rücksprachen mit dem Messstellenbetreiber erforderlich. 
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zu (7) Netzseitig erfolgt die Anordnung im Wandlerschrank, alternativ im Sicht- und 
Handbereich (z. B. Hausanschlusskasten). Im anlagenseitigen Trennvorrich-
tungsraum ist eine laienbedienbare Trennvorrichtung mit Lastschaltvermö-
gen erforderlich. 

 

   

(8) Beispiele für halbindirekte Messungen bis 100 A bzw. bis 250 A sind im Anhang 
H5, Beispiel 1-3 dargestellt. 

 

   

zu 7.4.2 Änderung  

   

 Zum Anhang F der Tabelle - Anpassungen von Zählerplätzen aufgrund von Ände-
rungen der Kundenanlage 

 

   

 zu 4) Legende: Ein vorhandener Zählerplatz darf bei Änderungen nicht weiterhin 
verwendet werden, wenn es sich um eine Zählertafel (nicht Schutzklasse II) bzw. 
Norm-Zählertafel (Schutzklasse II) nach DIN 43853 als auch um eine Norm-Zähler-
tafel mit Vorsicherungen (Schutzklasse II) oder einen Zählerschrank mit Fronthaube 
und Trennvorrichtung im anlagenseitigen Anschlussraum nach DIN 43870 handelt. 
Dies gilt auch für eine Umstellung von Eintarif auf Doppeltarif. Zählerschränke mit 
NH-Sicherungen nach DIN 43870 mit einem Schienensystem im netzseitigen An-
schlussraum und einer laienbedienbaren Abschalteinrichtung (z. B. Hauptschalter 
oder RCD mit 63 A) im anlagenseitigen Anschlussraum dürfen bei Änderungen wei-
terhin verwendet werden. Eine flexible Zählerplatzverdrahtung von mindestens 10 
mm² (gem. DIN VDE 603-2-1) muss vorhanden sein.  
 

 

zu 9 Steuerung und Datenübertragung, Kommunikation  

   

zu (2) Die Laststeuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen sowie die Steuerung 
der Schwachlastzeit erfolgt über eine Tonfrequenz-Rundsteuerung. Hinweise zur 
TRE-Verdrahtung und die Funktion der einzelnen Steuerleitungsadern sind Anhang 
I4 zu entnehmen. 
 
Die Freigabe von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in der Anschlussnutzeran-
lage werden mittels kundeneigener Steuerrelais freigegeben.  
Das Steuerrelais hat folgende technische Voraussetzungen zu erfüllen: 
 
- Ausführung als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 50022 
- Schalt- und Steuerspannung 230 V AC 
- Schaltkontakte 1 Öffner + 1 Schließer oder 1 Wechsler 
- plombierbar 
- Nennschaltstrom mind.10 A 
- Steuerstrom (bei 230 V AC) ≤ 15 mA 
- Berührungsschutz (geräteseitig) VDE 0106 Teil 100 bzw. DGUV Vorschrift 3 
 
Die Verdrahtung der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ist entsprechend dem 

Anhang I4 auszuführen. 

 

zu 10 Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen  

   

zu 10.3.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen  
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zu (3) Bei allen verdrosselten Kompensationsanlagen ist darauf zu achten, dass die Reso-
nanzfrequenz des entstandenen Schwingkreises einen ausreichenden Abstand zur 
Rundsteuerfrequenz von 175 Hz einhält. Bei Kompensationsanlagen ist im Regel-
fall eine Verdrosselung von (p = 14 %) erforderlich. Eine entsprechende Frequenz-
sperre ist einzubauen. 
 

 

zu 10.3.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen  

   

zu (1) Die Ansteuerung der Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger (TRE) erfolgt im Netzge-
biet der Überlandwerk Rhön GmbH mit einer Frequenz von 175 Hz. 

 

   

zu 11 Auswahl von Schutzmaßnahmen  

   

zu (1) Im gesamten Netzgebiet der Überlandwerk Rhön GmbH kommt das Netzsystem als 

TN-S-System zur Anwendung. 

 

zu (3) Die Funktionsfähigkeit des Fundamenterders ist vor dem Einbringen des Betons 
durch eine Elektrofachkraft oder Blitzschutzfachkraft mittels Durchgangsmessungen 
und entsprechender Dokumentation und Fotos nachzuweisen. Eine Entscheidungs-
hilfe zur Ausführung des Fundamenterders ist im Anhang H6 beschrieben.  
 

 

zu 12 Zusätzliche Anforderungen an Anschlussschränke im Freien  

   

zu (2) Beispiele für Anschlussschränke im Freien sind im Anhang I3, Beispiel 1-3 darge-
stellt. 

 

   

zu 13 Vorübergehend angeschlossene Anlagen  

   

zu 13.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz  

   

zu (2) und grundsätzlich am vorgegebenen Netzanschlusspunkt vorzusehen  

   

zu (3) Der Mindestquerschnitt beträgt in der Regel: 
 

Hauptsicherung Mindestquerschnitt 

      ≤   63 A       16 mm² 
      ≤ 100 A       25 mm² 

 
Grundsätzlich werden 5-adrige Anschlussleitungen verwendet und am Anschluss-
punkt des Netzbetreibers angeschlossen. Werden nur 4 Adern der 5-adrigen An-
schlussleitung verwendet, so ist die Anschlussleitung auf der gesamten Länge me-
chanisch zu schützen. Freie Adern sind an ihren Enden zu isolieren. 
 

 

13.3.1 Allgemeines zum Anschluss- bzw. Anschlussverteilerschrank  

   

 Die nachfolgenden Anforderungen betreffen vorübergehende Anschlüsse mit direk-

ter Messung.  

Der Schrank wird in Abstimmung mit dem Netzbetreiber 

• vom Anschlussnehmer oder 

• vom Netzbetreiber 
zur Verfügung gestellt. 
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13.3.2 Anschlussschrank  

   

 (1) Der Anschlussschrank hat mindestens die Schutzart IP 44 gemäß DIN EN 
61439-4 (VDE 0600-600-4) zu erfüllen und  muss durch seine Bauart der 
Schutzklasse II “ Schutz-Isolierung“ entsprechen und verschließbar sein. Der 
Einsatz von Zählersteckklemmen für die Messeinrichtung wird empfohlen.  

 

 

 Beispiel: Anschlussschrank 

 

 

   

   

   

   

 

  

Innere Abdeckhaube: 

Gehäuse schutzisoliert und plombierbar 

Schutzart: IP54 

 

Hauptsicherung: 

Lasttrennschalter in der “Aus-Stellung“ 

verriegelbar mit NH00 Sicherungsele-

menten 

Anschlusssicherung: 

Sicherungslasttrennschalter NH00 
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13.3.3 Anschluss-Verteilerschrank  

   

 (1) Der Anschluss-Verteiler ist eine Kombination aus dem Anschlussteil nach Ziffer 
      13.3.2 und dem Endverteiler. 
(2) Eine Anschlussmöglichkeit für die Erdungsleitung muss gegeben sein. 
(3) Der Einsatz eines solchen Schrankes setzt voraus, dass der Anschlusspunkt an 

das Netz des Netzbetreibers in der Nähe zur Verbrauchsstelle liegt. 
 

 

 Beispiel: Anschluss-Verteilerschrank  

   

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Endverteiler 

Anschlussteil 
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zu 13.7 Schließsystem  

   

 Der Anschlussnehmer sorgt mit einem Vorhängeschloss für den Verschluss des 
Anschluss- bzw. Anschluss-Verteilerschrankes. Damit für den Netzbetreiber die Zu-
gänglichkeit jederzeit gewährleistet ist, übergibt der Anschlussnehmer einen Zweit-
schlüssel an den Netzbetreiber. 
 

 

zu 13.9 Wandler-Messungen  

   

 Beispiel: Wandler-Anschlussschrank  

   

 

 

 

zu 14 Erzeugungsanlagen und Speicher  

   

zu 14.2 An- und Abmeldung  

   

zu (1) Die Formulare zur An- und Abmeldung von Erzeugungsanlagen und Speicher ste-

hen auf unserer Internetseite unter www.uew-rhoen.de zur Verfügung. 

 

(3) Wenn auf Grund äußerer Rahmenbedingungen die Ausführung der Erzeugungsan-
lage von den Anmeldeunterlagen abweicht, hat der Anlagenbetreiber bzw. Anlagen-
errichter spätestens zusammen mit der Inbetriebsetzungsanzeige, also vor der In-
betriebnahme, die vollständigen Anmeldeunterlagen schriftlich beim Netzbetreiber 
einzureichen. Dies gilt auch, wenn im Rahmen gesetzlicher Vorgaben oder im Rah-
men von Anlagen-  bzw. Teilerneuerungen, Änderungen im elektrischen Verhalten 
(Anschlussleistung, Regelbarkeit, Kennlinienverhalten usw.) zu erwarten sind. Der 
Netzbetreiber behält sich vor, eine erneute Netzberechnung vorzunehmen. 

 

http://www.uew-rhoen.de/
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zu 14.3 Errichtung  

   

zu (1) Für Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer installierten Leistung ab 135 kW ist 
die Anwendungsregel VDE-AR-N 4110 anzuwenden.  
 

 

zu 14.5 Netzsicherheitsmanagement / Einspeisemanagement  

   

 Für die Umsetzung des Einspeisemanagements zur Leistungsreduzierung von Er-
zeugungs-Anlagen sind die Technischen Mindestanforderungen für das Einspeise-
management von EEG- und KWK-Anlagen zu beachten. 
 

 

zu 14.6 Notstromaggregate  

   

zu (2) Bei netzparallel betriebenen Notstromaggregaten mit einer installierten Leistung ab 
135 kW sind die Anwendungsregel VDE-AR-N 4110 anzuwenden.  
 

 

  



 

 

Überlandwerk Rhön GmbH | Sondheimer Straße 5 | 97638 Mellrichstadt 

Stand: 02/2020           14 

   

zu Anhang C Geeignete Räume zur Errichtung von Anschlusseinrichtungen  

   

 

 

 

   

 1) Bei der Planung sind die Anforderungen der Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung sowie der Leitungs-

anlagenrichtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Anforderun-
gen an den Brandschutz sowie die Anforderungen hinsichtlich erforderlicher Mindest-Gangbreiten. 
Anmerkung:  Feuerungsverordnung für Bayern, abgekürzt mit „Bay.FeuV“ 

   Feuerungsverordnung für Hessen, abgekürzt mit „Hess.FeuV“ 
   Feuerungsverordnung für Thüringen, abgekürzt mit „Thür.FeuV“ 
2) mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig. 
3) nur wenn der Zugang zum Netzanschluss für den Netzbetreiber sichergestellt wird. 
4) nur in Abstimmung mit dem Netzbetreiber und dem Hersteller des Speichersystems 
5) Auch möglich, wenn Heizkessel und Heizöltank in einem Raum 

 

 

    

   

   

   

   

  

 Errichtung Anschluss- 

einrichtungen zulässig? 

Kellerraum  ja 

Flur, Treppenraum nicht über oder unter Treppenstufen 1) 

Zählerraum  ja 

Wohnräume, Küchen, Toiletten, Bade-, Duschräume nein 

Feuchter bzw. nasser Raum nach DIN 

VDE 0100-200 (VDE 0100-200) 
 nein 

Lagerraum für Heizöl 
in Abhängigkeit des Tankvolumens 
Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV:  

bis 5000 l  

1) 
ja 5) 

Brennstofflagerraum für  

Holzpellets 

in Abhängigkeit des Lagervolumens 
Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV:   

bis 10000 l ≥ IP 5X 

1) 
ja 

Brennstofflagerraum für  

sonstige feste Brennstoffe 

in Abhängigkeit des Lagervolumens 
Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV:   

bis 15000 kg ≥ IP 5X 

1) 
ja 

Raum mit Feuerstätten in Abhängigkeit von der Nennleistung 1) 

→ flüssige Brennstoffe 
→ gasförmige Brennstoffe 

Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV:   

bis 100 kW 
ja 

→ feste Brennstoffe 
Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV:   

bis 50 kW  
ja 

Räume mit Wärmepumpen 
in Abhängigkeit der Antriebsleistung 

Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV:   

bis 50 kW 

1) 
ja 

Räume mit BHKW 
in Abhängigkeit der Gesamtleistung 

Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV:   

bis 35 kW 

1) 
ja 

Raum mit erhöhter 
Umgebungstemperatur 

dauernd > 30 °C nein 

(Tief-)Garagen, Hallen bis 100 m2    IP X4 ja 2),3) 

(Tief-)Garagen, Hallen über 100 m2 nein 

Feuergefährdeter Bereich nein 

Explosionsgefährdeter Bereich nein 

Batterieräume / Speichersysteme nein 4) 

Aufzugsraum  nein 
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Anhang D Geeignete Räume für den Einbau von Zählerschränken  

 1) ab mehr als 5  Anschlussnutzer vorgeschrieben 

2) bis zu 5 Anschlussnutzer möglich 
3) nur bei einem Anschlussnutzer möglich 
4) Bei der Planung sind die Anforderungen der Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung sowie der Leitungsanlagen-

richtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Anforderungen an den Brand-
schutz  sowie die Anforderungen hinsichtlich erforderlicher Mindest-Gangbreiten. Anmerkung: Feuerungsverordnungen  
für Bayern, abgekürzt mit „Bay.FeuV“, für Hessen, abgekürzt mit „Hess. FeuV“, für Thüringen, abgekürzt mit „Thür.FeuV“ 

5) gilt auch für Tiefgaragen 
6) mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig 
7) nur in Abstimmung mit dem Netzbetreiber und dem Hersteller des Speichersystems 
8) auch möglich, wenn Heizkessel und Heizöltank in einem Raum 

 

Raumarten  
Einbau Zählerschrank  

zulässig? 

Zählerraum  ja 

Hausanschlussraum  ja 1) 

Hausanschlusswand  ja 2) 

Hausanschlussnische  ja 3) 

Wohnräume, Küchen, Toiletten, Bade-, Duschräume nein 

Flur, Treppenraum nicht über oder unter Treppenstufen 4) 

Kellerraum  ja 

Feuchter bzw. nasser Raum 

nach DIN VDE 0100-200 (VDE 

0100-200) 

 

 
Nein 

Lagerraum für Heizöl (Zähler-

schrank außerhalb der Auffang-

wanne) 

in Abhängigkeit des Tankvolumens 

Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV:  

bis 5.000 l 

4) 

ja 8)
 

Brennstofflagerraum für  
Holzpellets   

in Abhängigkeit des Lagervolumens 
Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV: 
bis 10.000 l ≥ IP 5X 

4) 
ja

 

Brennstofflagerraum für  
sonstige feste Brennstoffe  

in Abhängigkeit des Lagervolumens 
Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV: 
bis 15.000 kg ≥ IP 5X 

4) 
ja

 

Raum mit Feuerstätten für in Abhängigkeit von der Nennleistung 4) 

→ flüssige Brennstoffe 

→ gasförmige Brennstoffe 

Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV: 

bis 100 kW  
ja

 

→ feste Brennstoffe  
Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV: 

bis 50 kW  
ja

 

Räume mit erhöhter Umge-

bungs-temperatur 
dauernd über 30 °C nein 

Räume mit Wärmepumpen 

in Abhängigkeit der Antriebsleistung 

Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV: 

bis 50 kW  

4) 

ja 

Räume mit BHKW 

in Abhängigkeit der Gesamtleistung 

Bay.FeuV, Hess.FeuV, Thür.FeuV: 

bis 35 kW 

4) 

ja 

(Tief-) Garagen, Hallen bis 100 m2  ≥ IP X4 ja 5),6) 

(Tief-) Garagen, Hallen über 100 m2 nein 

Feuergefährdete Betriebsstätte  nein 

Explosionsgefährdeter Bereich  nein 

Batterieräume / Speichersysteme nein 7) 

Aufzugsraum  nein 
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Anhang G Anschlussmöglichkeiten vorübergehend angeschlossener Anlagen  
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Anhang H1 Checkliste  
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Anhang 2 Checkliste  
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Anhang H3 Netzsystem, Bild 1 - 3  

   

 Bild 1  

 

 

 

   

 Abbildung: TN-S-System – Netzanschluss im Gebäude  

   

 Bild 2  

 

 

 

   

 Abbildung: TN-S-System – Netzanschluss außerhalb vom Gebäude  
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 Bild 3  

 

 

 

   

 Abbildung: TN-C-S-System – Netzanschluss außerhalb von Gebäude 
 
Bemerkung:  Erfolgt die Aufteilung des TN-C-Systems erst im Gebäude auf TN-S-
System so beträgt die maximale Leitungslänge der 4-adrigen Hauptleitung  ab Ge-
bäudeeintritt 2,00 m. Die Aufteilung kann in einen separaten Anschlusskasten oder 
dem Zählerschrank erfolgen.  
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Anhang H4 Festlegungen rund um den Zählerplatz  

 

 

 

   

  

 

 

1. Zählerplatz 
 

13. Kommunikationsfeld 

 

2. Tarifsteuerklemme (7-polig) 
 

14. HÜP (Hauptübergabepunkt) 

 

3. Selektive Hauptleitungsschutzschalter 
 

15. Sammelschienensystem (5-polig) 

       (Charakteristik „E“)  

16. Überspannungsschutz im netzseitigen  

 

4. Steuersicherung 10 A/ 25 kA 
      Anschlussraum 

 

5. Hauptleitungsabzweigklemme (5-polig) 
 

17. HES (Haupterdungsschiene) 

 

6. Steuerleitungsklemme (7-polig) 
 

18. Anbau-Anschlusskasten 

       (Abdeckung plombierbar)  

19. Elektroinstallationsrohr mind. 25 mm für  

 

7. Tarifsteuergerätefeld 
      Kommunikation zwischen HÜP und APZ 

 

8. Abschottung 
 

20. Potentialausgleichsleitung 4 mm² 

 

9. Stromkreisverteiler 
 

21. Datenleitung mind. Cat. 5 

 

10. Kanal 
 

22. Steuerrelais 

 

11. APZ-Feld 
 

23. Spannungsversorgung über Stecker für APZ 

 

12. RJ45-Buchse 
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Anhang H4 Beispiel 1:  
Zählerschrank für ein Einfamilienwohnhaus ohne Tarifsteuergerätefeld mit 
Stromkreisverteiler und APZ 
 

 

 

   

 Beispiel 2:  

Zählerschrank für ein Einfamilienwohnhaus mit Tarifsteuergerätefeld,  
Ladeeinrichtung (z.B. Wallbox), Wärmepumpe, Stromkreisverteiler und AP 
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 Beispiel 3: Zählerschrank für ein Einfamilienwohnhaus mit Tarifsteuergeräte-
feld, Erzeugungsanlage (Überschusseinspeisung < 10.000 kWh), Ladeeinrich-
tung (z.B. Wallbox), Wärmepumpe, Stromkreisverteiler, Kommunikationsfeld 
und APZ 
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Anhang H5 Wandlermessungen (halbindirekte Messung)  

 Beispiel 1: Kleinwandler Bezugsmessung bis 100 A  

 

 

 

   

 Beispiel 2: Überschusseinspeisung bis 100 A 
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 Beispiel 3: Wandlermessung (halbindirekte Messung) bis 250 A  
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Anhang H6 Entscheidungshilfe zur Ausführung des Fundamenterders  
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Anhang I1 Hausanschlusssäule mit Hausanschlusskasten NH00  
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Anhang I2 Hausanschlusssäule mit NH 2 Trennleisten  
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Anhang I3 Zähleranschlusssäulen  

   

 Beispiel 1: Zähleranschlusssäule für Einfamilienhaus  
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 Beispiel 2: Zähleranschlusssäule für Einfamilienhaus mit Wärmepumpe  
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 Beispiel 3:  
Zähleranschlusssäule für Einfamilienhaus mit Wärmepumpe und Ladeeinrich-
tung (z. B. Wallbox) 
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Anhang I4 Schaltbild für Tarifschaltung, Speicherheizungs- und Wärmepumpensteue-

rung, Warmwasserbereitung 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

   

   

  

          Legende:  
     

F1 – F3 SH-Schalter z. B. 3 x E 35 A  (Allg.) K4 Relais 4 TSG Warmwasser u. LF X9 Reihenabgangsklemmen 

F4 – F6 SH-Schalter z. B. 3 x E 35 A  (Heiz.) K5 Steuerrelais (Speicherheiz. u. WP) Q1 RCD plombierbar 

F7 Steuersicherung B 10 A/ 25 kA K6 Steuerrelais (sonstige Schaltzeiten) F8 Steuersicherung B 16 A 

X1 – X3 7-polige Tarifsteuerklemmen K7 Steuerrelais (Warmwasser u. LF) X8 5-polige Hauptleitungsklemme 

X6; X7  5-polige Hauptleitungsklemmen K8 Schütz (Speicherheiz.  u. WP) F8 – F10 LS (Heizung, Wärmepumpe) 

K1 Relais 1 TSG Tarif K9 Schütz (sonstige Schaltzeiten) F11 – F13 LS (sonstige Schaltzeiten) 

K2 Relais 2 TSG Heizung K10 Schütz (Warmwasser) F14 – F16  LS (Warmwasser) 

K3 Relais 3 TSG Freigabe X4; X5 7-polige Steuerleitungsklemme   
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Anhang I5 Schaltbild für Kleinwandlermessung (halbindirekte Wandlermessung) bis  
100 A 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

         Legende:  

 

 

1 Stromwandler Außenleiter L1 (Beistellung vom Messstellenbetreiber) Spannungspfad:  NSGAFÖU 2,5 mm² von Sammelschiene zu    

2 Stromwandler Außenleiter L2 (Beistellung vom Messstellenbetreiber)  0F1-0F3 und Brücke von 0F1 auf 0F4 

3 Stromwandler Außenleiter L3 (Beistellung vom Messstellenbetreiber)   

4 Wandlerklemmleiste Spannungspfad: H07V-K 2,5 mm² von Klemmleiste X1 zum  Zähler 

5 Vier Sicherungsautomaten  Z 10 A/25 kA   

6 Drehstrom-Wandlerzähler (Beistellung vom Messstellenbetreiber)  Strompfad: H07V-K 4 mm²;  K = schwarz; L = braun 


